
Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Nr.
Amt für Umweltschutz 281/2005

Betreff:

Satzung zur Regelung der Altpapierentsorgung

Beratungsfolge Termin

Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung 09.09.2005
Berichterstattung: KBD Scheffer

Kreisausschuss 23.09.2005
Berichterstattung: Ltd. KBD Gnerlich

Kreistag 30.09.2005
Berichterstattung: Ltd. KBD Gnerlich

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Falls ja:
Im Haushaltsplan vorgesehen: ja nein

Hhst. Betrag (EUR)
                                        

1) 2)
Investitionskosten/einmalige Ausgaben:

insgesamt:            EUR

Beteiligung Dritter:            EUR

Belastung Kreis Warendorf:            EUR

Laufende Kosten jährlich:

insgesamt:            EUR

Beteiligung Dritter:            EUR

Belastung Kreis Warendorf:            EUR

Beschlussvorschlag:

Die Satzung des Kreises Warendorf über die Sammlung und Beförderung von Altpapier
in den Städten und Gemeinden Beelen, Drensteinfurt, Everswinkel, Ostbevern,
Sassenberg , Sendenhorst, Telgte und Wadersloh (Altpapiersatzung) wird in der
vorliegenden Form beschlossen.
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Erläuterungen:

Die Städte Drensteinfurt, Sassenberg, Sendenhorst und Telgte sowie die Gemeinden
Beelen, Everswinkel, Ostbevern und Wadersloh haben dem Kreis Warendorf mit der
Vereinbarung vom 13.10.2004 die Zuständigkeit für die Altpapiersammlung in ihrem
Gebiet übertragen.

Auf Grundlage der Musterentsorgungssatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW
wurde die anliegende Altpapierentsorgungssatzung in einem Arbeitskreis mit der AWG
und den betroffenen Städten und Gemeinden entwickelt. Diese enthält generelle
Regelungen zur Durchführung der Entsorgung und darüber hinaus spezielle Regelungen
zu den Sammelsystemen in den teilnehmenden Städten und Gemeinden.

Der Satzungsentwurf ist anliegend beigefügt.
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1.
Amtsleitung

2.
Dezernent

3.
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen)

4.
Landrat


